
Von Holger Bleich

Neue Regeln

Was ist der Digital Services Act?  

Der Digital Services Act (DSA) ist eine 
Verordnung der Europäischen Union 

(EU), die im Deutschen offiziell „Gesetz 
über digitale Dienste“ genannt wird. Als 
EU-Verordnung wirkt der DSA unmittel-
bar. Seine Vorschriften gelten also vor Ge-
setzen der Mitgliedsstaaten, die sich mit 
denselben Inhalten befassen. In der Regel 
passen die Staaten ihre Gesetze innerhalb 
der Umsetzungsfrist an eine EU-Verord-
nung an, um Widersprüche aufzulösen. In 
Deutschland wird das noch nicht verab-
schiedete DSA-Anpassungspaket „Digita-
le-Dienste-Gesetz“ (DDG) heißen.

Einen ersten Entwurf zum DSA hatte 
die EU-Kommission am 15. Dezember 
2020 veröffentlicht. Nach intensiven Ver-
handlungen zwischen EU-Parlament,  
EU-Rat und EU-Kommission stand im  
Oktober 2022 ein Kompromiss, der am  
16. November 2022 als Verordnung 
2022/2065 in Kraft trat. Nach einer Ka-
renzzeit von 15 Monaten wird der DSA am 
17. Februar 2024 bis auf wenige Regelun-
gen voll wirksam. Er greift dann in allen 
27 EU-Mitgliedsstaaten und im europä-
ischen Wirtschaftsraum (EWR).

Für wen gilt der DSA?  

Nach dem Willen der EU-Kommission 
soll der DSA möglichst alle Angebote 

digitaler Dienste abdecken und diese 
gemäß der Binnenmarktlogik einem ein-
heitlichen Regelwerk unterwerfen. Er gilt 
also für den lokalen Zugangsprovider um 
die Ecke ebenso wie für gewerbliche Be-
treiber von Webforen und die US-Mega-
konzerne. Die Verordnung unterteilt 
Dienste in mehrere Kategorien (siehe 
Bild). Auf der untersten Stufe stehen „Ver-
mittlungsdienste“, für die der DSA nur 

wenige Pflichten vorsieht. Je höher es auf 
der Leiter geht, desto schärfere Vorschrif-
ten kommen hinzu.

Die umfangreichsten Regeln treffen 
sogenannte Very Large Online Platforms 
(VLOPs) und Verly Large Online Search 
Engines (VLOSEs). Auf sie zielt der DSA in 
allererster Linie. Es handelt sich um Online-
plattformen, die mehr als 45 Millionen mo-
natlich aktive Nutzer innerhalb der EU aus-
weisen. Die Prüfung der Zahlen sowie die 
Benennung dieser Onlineriesen obliegt der 
EU-Kommission. Ende April 2023 hat sie in 
einem ersten Schwung 17 VLOPs (unter an-
derem Amazon, Apple, Facebook, Google, 
Instagram, TikTok und Twitter/X) sowie 
zwei VLOSES (Bing und Google Search) be-
nannt. Für diese Plattformen gelten viele 
Regeln des DSA ungeachtet der Übergangs-
frist bereits seit dem 25. August 2023.

Meldewege

Was regelt der DSA?  

Der wichtigste Teil des DSA betrifft 
den Umgang von Plattformen mit In-

halten, die Nutzer dort veröffentlichen. 
Insbesondere geht es um Texte, Bilder und 
Videos, die eventuell rechtswidrig sind. 
Die EU orientierte sich hier an der E-Com-
merce-Richtlinie aus dem Jahr 2000, die 
der DSA in diesen Punkten ersetzt: Es gilt 
weiterhin das sogenannte Haftungsprivi-
leg. Ein Plattformbetreiber steht also erst 
dann für Nutzerinhalte in der Verantwor-
tung, wenn er von ihnen weiß. Der DSA 
verpflichtet ihn nicht dazu, ständig nach 
rechtswidrigen Inhalten zu suchen.

Was sich allerdings ändert: Hosting-
Dienste und Onlineplattformen müssen 
nun leicht zugängliche Melde- und Abhilfe-
verfahren für die Meldung potenziell rechts-
widriger Inhalte bereitstellen. Der DSA 
sieht keine konkreten Fristen vor. Beschwer-
den sollen „zeitnah, diskriminierungsfrei, 

sorgfältig und frei von Willkür“ bearbeitet 
und entschieden werden. Ein ebenfalls ver-
pflichtendes internes Beschwerdemanage-
ment soll Nutzern, deren Inhalte irrtümlich 
gesperrt oder deren Benutzerkonten unbe-
rechtigt deaktiviert wurden, die Möglichkeit 
geben, derlei Entscheidungen anzufechten. 
Außerdem definiert der DSA externe Stel-
len, die Nutzer außergerichtlich zur Streit-
beilegung anrufen können.

Alle Anbieter mit Sitz in der EU müs-
sen laut DSA ab dem 17. Februar leicht zu-
gänglich eine direkt ansprechbare Kon-
taktstelle für Behörden und Nutzer anbie-
ten. Hat ein Anbieter keinen Sitz in der EU, 
richtet sein Angebot aber auch an EU-Bür-
ger, hat er einen „gesetzlichen Vertreter“ 
als Ansprechpartner für Behörden und 
Nutzer zu benennen. Wichtig ist hier: Die-
ser Vertreter steht laut DSA für Verstöße 
gegen die Verordnung mit in der Haftung.

Die neuen Transparenzpflichten im 
DSA treffen sämtliche Anbieter. Je nach 
Position im Stufenmodell (siehe Bild) 
müssen sie regelmäßig mehr oder weniger 
ausführliche Berichte über die Moderation 
von Inhalten und andere Dinge veröffent-
lichen. Betreiber von Onlineplattformen 
etwa sollen darlegen, wie viele Beschwer-
den welcher Art über das Meldesystem 
eingegangen sind und wie jeweils ent-
schieden wurde.

Anbieter von Onlineplattformen sind 
außerdem verpflichtet, alle Beschwerde-
vorgänge schnell an die EU-Kommission 
zu melden. Diese hat eine Datenbank ein-
gerichtet sowie ein API bereitgestellt. Weil 
der DSA bis zum 17. Februar ausschließlich 
für die VLOPs und VLOSEs greift, haben 
bislang nur sie Zugang. Die Kommission 
hat angekündigt, dass die Transparenz-
datenbank den Betastatus bald verlässt; 
dann sollen alle Plattformen ein Zugangs-
token erhalten. Unter https://transparen-
cy.dsa.ec.europa.eu lässt sich diese Daten-
bank bereits heute einsehen und abfragen.

Über den Umgang mit Inhalten hi-
naus enthält der DSA eine Reihe weiterer 
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Pflichten für Onlinedienste, die Verbrau-
chern zugutekommen sollen: ein etwas 
vage gehaltenes Verbot von sogenannten 
„Dark Patterns“ (also irreführenden Ele-
menten in Bedienoberflächen), Transpa-
renzpflichten zur Onlinewerbung, ein teil-
weises Verbot von Tracking-gestützten 
Werbeschaltungen und eine Pflicht zum 
Anbieten einer chronologischen Timeline. 
Zudem verspricht der DSA mehr Schutz 
von Minderjährigen, unter anderem das 
Verbot von Tracking-gestützter Werbeaus-
spielung an Minderjährige, wobei unge-
klärt ist, wie die Anbieter Minderjährige 
als zweifelsfrei solche erkennen sollen.

Hartes Regime

Welche Strafen drohen Unternehmen, 
wenn sie gegen den DSA verstoßen?

Bis zu sechs Prozent des weltweiten 
Jahresumsatzes im vorangegangenen 

Geschäftsjahr können auf Anbieter als 
Geldbuße zukommen. Der Meta-Konzern 
beispielsweise hat im Jahr 2022 rund 107 
Milliarden Euro Umsatz erwirtschaftet. 
2023 wäre also theoretisch eine Strafe von 
bis zu 6,4 Milliarden Euro möglich gewesen. 
Kommt ein Anbieter gegenüber der Auf-
sicht lediglich seinen Informationspflichten 
nicht nach, oder es stellt sich im Nachhinein 
heraus, dass er geschwindelt hat, kann es 
immerhin bis zu ein Prozent sein. Der Ge-
setzgeber ließ in Art. 52. Abs. 2 keinen Zwei-
fel: „Sanktionen müssen wirksam, verhält-
nismäßig und abschreckend sein.“

Wer prüft, ob die Anbieter ihren Ver-
pflichtungen nachkommen und ver-

hängt Bußgelder?

Die Aufsicht und Durchsetzung regelt 
Art. 56 des DSA. Demnach ist für die 

besonders großen Anbieter (VLOPs und 
VLOSEs) direkt die EU-Kommission zu-
ständig. Dazu hat bereits eine neue Ab-
teilung, die „Platforms Policy and Enfor-
cement“ (CNECT.F) ihre Arbeit aufge-
nommen und schon ein erstes formelles 
Verfahren gegen den Kurznachrichten-
dienst X eröffnet.

Alle anderen Dienste sollen von „Ko-
ordinatoren für digitale Dienste“ (Digital 
Services Coordinator, DSC) beaufsichtigt 
werden. Jeder EU-Mitgliedsstaat muss bis 
zum 17. Februar eine oder mehrere Behör-
den benennen, die diese Funktion auto-
nom und unabhängig übernehmen.

Dem nationalen DSC fallen noch wei-
tere Aufgaben zu. So soll er die erwähnten 
außergerichtlichen Streitbeilegungsstel-
len zertifizieren und beaufsichtigen. Au-
ßerdem verleiht und entzieht er Organi-
sationen ihren Status als vertrauenswür-
dige Hinweisgeber (Trusted Flaggers). 
Diese Hinweisgeber, etwa Verbraucher-
zentralen oder Bürgerrechtsorganisatio-
nen, haben im DSA eine wichtige Funkti-
on, denn ihre Meldungen und Beschwer-
den müssen von Plattformen bevorzugt 
bearbeitet werden.

In Deutschland wird dem Gesetzent-
wurf zum Digitale-Dienste-Gesetz zufolge 
die Aufgabe des DSC der Bundesnetz-
agentur zukommen, die dafür schon kräf-
tig Personalbedarf angemeldet hat. Doch 
weil das DDG frühestens im April in Kraft 
tritt, wird Deutschland zum DSA-Start 
ohne offiziell benannten DSC dastehen, 
was in Brüssel derzeit für einigen Ärger 
sorgt.

Meldestellen

An wen können sich Bürger wenden, 
wenn sie Verstöße gegen den DSA ver-

muten?

Da der DSA bislang nur für VLOPs und 
VLOSEs angewendet wird, kann man 

auch nur DSA-Verstöße dieser Plattfor-
men melden. Ein Beschwerdeformular hat 
die Kommission nicht eingerichtet, nimmt 
aber Hinweise unter der Mailadresse 
CNECT-DIGITAL-SERVICES@ec.euro-
pa.eu entgegen. Sobald die Bundesnetz-
agentur als DSC ihre Arbeit aufnimmt, 
wird auch sie Beschwerden zu allen um-
fassten Diensten entgegennehmen und 
gegebenenfalls weiterleiten.

Gibt es für Dienste eine Meldepflicht 
an Strafverfolgungsbehörden?

Ja, sie besteht bei Verdacht auf eine 
Straftat, „die eine Gefahr für das 

Leben oder die Sicherheit einer Person“ 
bedeuten kann. Dabei spielt es keine Rolle, 
ob der betreffende Inhalt darauf hinweist, 
dass die Tat begangen wurde, begangen 
wird oder begangen werden könnte. Hos-
ting-Dienste und Onlineplattformen müs-
sen solche Verdachtsfälle „unverzüglich“ 
einer Strafverfolgungsbehörde melden 
und alle vorliegenden Informationen 
übermitteln. In Deutschland wird laut 
DDG-Entwurf das Bundeskriminalamt als 
zentrale Anlaufstelle fungieren. Dort rech-
net man bereits mit hunderttausenden 
Meldungen pro Jahr, denen man nachge-
hen muss. (hob@ct.de)

DSA-Gesetzestext: ct.de/y9eb

Für welche Anbieter gilt der DSA?
Die Vorschriften der EU-Verordnung über digitale Dienste (DSA) variieren je 
nach Rolle, Größe und Auswirkung. Besonders heftig trifft es die sehr großen 
Onlineplattformen (Very Large Online Platforms, VLOPs, ganz oben).

Sehr große Onlineplattformen und 
Suchmaschinen, die mehr als 10 % 
der 450 Millionen Verbraucher/innen 
in Europa erreichen.

Onlineplattformen wie Onlinemarktplätze, 
App-Stores, Plattformen der kollaborativen 
Wirtschaft und Social-Media-Plattformen, die 
Verkäufer und Verbraucher zusammenbringen.

Hosting-Dienste wie Clouddienste und 
Webhosting (auch Onlineplattformen).

Vermittlungsdienste, die Netzinfrastrukturen anbieten: 
Internetanbieter und Domain-Registrierungsstellen 
(einschließlich Hosting-Dienste).
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